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2. die Bilanz- und Lenkungsfunktionen gegenüber 
WB, Wirtschaftsräten der Bezirke und ihnen 
gleichgestellten Organen im Auftrag der zuständi
gen WB wahrnehmen.

Die zweig- und erzeugnisberdingten Festlegungen für 
die Vorbereitung und Durchführung planmäßiger Ab
satz- und Versorgungsbeziehungen sind durch die 
Generaldirektoren der WB gegenüber den Leitern der 
Leitbetriebe zu treffen. Soweit es sich um Leitbetriebe 
der bezirksgeleiteten Industrie handelt, sind diese Fest
legungen vorher mit dem zuständigen Vorsitzenden des 
Wirtschaftsrates des Bezirkes abzustimmen.

(3) Die General- bzw. Hauptauftragnehmer führen 
Bilanz- und Lenkungsfunktionen für die objeklbezogene 
Bilanzierung und Lenkung von Anlagen und Teilan
lagen nach dem technologischen bzw. verfahrenstechni
schen Charakter durch. Die entsprechenden Bilanz
positionen werden auf Vorschlag der zuständigen WB 
im Bilanzverzeichnis für den Perspektiv- bzw. Jahres
volkswirtschaf tsplan festgelegt.

(4) Die General- bzw. Hauptauftragnehmer als Bi
lanz- und Lenkungsorgane wenden sinngemäß die Be
stimmungen des §16 Absätze 4 und 5 mit der Ein
schränkung an, daß sie

1. die Bilanzierungstätigkeit nach den Weisungen 
und unter Anleitung der zuständigen WB durch
führen ;

2. die Bilanz- und Lenkungsfunktionen gegenüber 
WB, Wirtschaftsräten der Bezirke und ihnen 
gleichgestellten Organen im Auftrag der zustän
digen WB wahrnehmen.

Soweit WB die Funktionen eines General- bzw. 
Hauptauftragnehmers ausüben, treffen die vorstehen
den Einschränkungen nicht zu. In diesem Falle sind 
die Bestimmungen des § 16 anzuwenden.

(5) Die Besonderheiten für die komplexe Planung 
und Bilanzierung des gesamten Anlagenbaues, insbe
sondere der technologischen Ausrüstungen, werden 
nach Auswertung der Erfahrungen über die Durch
führung der Anordnung vom 23. Dezember 1964 über 
die Planung und Bilanzierung von Chemieanlagen 
(GBl. II 1965 S. 9) festgelegt.

§ 18

Staa t l iche  K ontore

(1) Die Staatlichen Kontore führen in. Ausnahme
fällen und als Ubergangsregelung im Auftrag der zu
ständigen Industrieabteilung des Volkswirtschaftsrates 
Bilanz- und Lenkungsfunktionen durch. Die entspre
chenden Bilanzpositionen werden auf Vorschlag der zu
ständigen Industrieabteilung des Volkswirtschafts
rates im Bilanzverzeichnis für den Perspektivplan bzw. 
Jahresvolkswirtschaftsplan festgelegt.

(2) Die Staatlichen Kontore als Bilanz- und Len
kungsorgane wenden sinngemäß die Bestimmungen des 
§ 16 Absätze 4 und 5 mit der Einschränkung an, daß sie

1. die Bilanzierungstätigkeit nach den Weisungen 
und unter Anleitung der zuständigen Industrie- 
abteilung des Volkswirtschaftsrates durchführen;

2. die Bilanz- und Lenkungsfunktionen gegenüber 
den WB, Wirtschaftsräten der Bezirke und ihnen 
gleichgestellten Organen im Auftrag der zustän
digen Industrieabteilung des Volkswirtschafts- 
rates wahrnehmen.

§ 19

A ndere  zen tra le  S taa tsorgane

(1) Für die Aufgaben und die Verantwortung ande
rer zentraler Staatsorgane für das Aufkommen an Er
zeugnissen in ihren Wirtschaftsbereichen und für die 
dazu notwendige materielle Bilanzierung im Rahmen 
der Perspektiv- und Jahresvolkswirtschaftsplanung gilt 
§ 15 sinngemäß.

(2) Für die Aufgaben und die Verantwortung der den 
anderen zentralen Staatsorganen nachgeordneten Or
gane. die Bilanz- und Lenkungsfunklionen ausüben, 
gelten §§ 16 bis 18 sinngemäß.

A b s c h n i t t  I I I  

Sehlußbes tim m ungen

§20

M ethodis che  Fes t le gungen

(1) Die zur Durchführung dieser Anordnung notwen
digen grundsätzlichen methodischen Festlegungen zur 
Ausarbeitung der Planvorschläge für den Perspektiv- 
bzw. Jahresvolkswirtschaftsplan erläßt die Staatliche 
Plankommission in Zusammenarbeit mit dem Volks
wirtschaftsrat und anderen zentralen Staatsorganen.

(2) Die zentralen Staatsorgane erlassen, soweit erfor
derlich. für ihren Verantwortungsbereich die notwen
digen Bestimmungen zur Durchführung dieser Anord
nung in Abstimmung mit der Staatlichen Plankom
mission.

§ 2 1  ,
Inkraf t t re te n  und  A ußerkraf t t re ten

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

a) Anordnung (Nr. 1) vom 5. März 1963 über die 
Ausarbeitung, Bestätigung, Durchführung und 
Kontrolle der Material- und Ausrüstungsbilanzen — 
Bilanzordnung — (Sonderdruck Nr. 377 des Ge
setzblattes),


